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Verhalten im Brandfall WG 

 

Alarmieren: 
 Feuerwehr 122 

 Polizei 133 

 Rettung 144 
 

Klare Angaben machen: 
 Wo brennt es? Genaue Adresse angeben! 
 Was brennt? 
 Gibt es Verletzte? 

 

Retten: 
Gefährdete Mitbewohner*innen informieren und in Sicherheit bringen. 
Auf Selbstschutz achten! 
 

Löschen: 
Der Feuerlöscher befindet sich    .................................................  
 
Die Brandschutzdecke befindet sich    ........................................  
 
 

 Ruhe bewahren 
 Die anderen Mietparteien im Haus alarmieren 
 Im Brandraum Fenster schließen 
 Sollte Öl in der Pfanne zu brennen beginnen, mit dem Deckel oder einer 

Löschdecke ersticken. Keinesfalls mit Wasser löschen! 
 Lift und verqualmte Fluchtwege nicht benützen. Türen zwischen sich und dem 

Feuer schließen 
 Feuchtes Tuch vor Nase und Mund pressen (bei Rauchentwicklung) 
 Falls vom Feuer eingeschlossen: Türe zu - Fenster auf! Alarm schlagen und 

auf Hilfe warten. 
 

Brandverhütungsmaßnahmen: 
 Griller (Toaster), Kochplatten uÄ sowie Hantieren mit offenem Feuer sind 

aufgrund feuerpolizeilicher Vorschriften in den Zimmern strengstens verboten! 
 In den Gemeinschaftsräumen ist besondere Vorsicht mit offenem Feuer 

geboten (Kerzen, Gestecke, Duftlampen,… Kerzen nur beaufsichtigt brennen 
lassen! Und auf nicht brennbare Unterlage stellen! 

 Die Lagerung brennbarer Gegenstände und Stoffe sowie brennbarer 
Flüssigkeiten und Gase auf Dachböden ist verboten. 

 Bei Abwesenheit in der Wohnung (WE, vormittags,…) „Heizgeräte“ wie Föhn, 
Glätteisen uÄ ausstecken! 

 E-Herd nur unter Beobachtung eingeschaltet lassen! 
 Vorsicht beim Erhitzen von Öl! 
 Defekte Geräte oder Kabel sofort vom Netz nehmen! 
 Wärmequellen (Lampen, Computer ...) auf keinen Fall zudecken! 
 Ordnung und Sauberkeit sind grundlegende Voraussetzung für die 

Brandverhütung! 
 


